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§/Artikel/Anlage 

§ 68 

Inkrafttretensdatum 

01.10.1975 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2004 

Text 

Untersuchungsbohrungen. 
 

  § 68. Für Untersuchungsbohrungen sind nur solche Bohrarten zulässig, die es ermöglichen, während der Arbeit 
auch geringe Erdöl- oder Gasanzeichen mit Sicherheit festzustellen. 


